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Namenloses Leid hat uns das Schicksal auferlegt.

Unser Sonnenkind, unser einziger Junge, Pg.

Eberhard Max

Ritter von Clanner-Engelshofen

-Panzer-Grenadier und Führeranwärter der Panz.-Gren.-Div. fy-Leib-

ftandarte Adolf Hitler, HJ-Kameradschaftsführer, Bannfachwart für

Schießen und Schwimmen, Inh. des HJ- und SA-Sportabzeichens usw.

fiel als Held am 5. Juli als erster seiner Kompanie im Angriff

bei Bjelgorod.

Von Jugend an für seine heißgeliebte Heimat kämpfend, gab er

sein Leben knapp vor seinem 20. Geburtstag, getragen von

idealer Gesinnung und edelster Dpferbereitschaft, für Führer,

Volk und Heimat. Er blieb als vierter in der Geschlechter-

folge der familie auf dem felde der Ehre. Sein Dpfer legt

uns die Verpflichtung auf, sich seiner würdig zu erweisen.

In tiefstem Weh die Eltern:

Oberstleutnant Heinrich und Henriette

von Clanner-Engelshofen.

Re ichen berg (Sudetenland), Bayerstraße 34.

Drud von Gebrüder Stiepel Kommanditgesellschaft, Reichenberg.



44-Ogruf.

3. August 1943.

- 3. VIII, 1943

1.) An Herrn

- 

Reichenberg,

Bayerstrasse 74.

Lieber Parteigenosse v.Clanner !

Zu den harten Verlust, der Sie und Ihre Gattin getroffea

hat, spreche ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnshce aus.

Der Gedanke, daß Ihr Sohn Eberhard Nax sein Bestes fuy dis

Zukunft des Volkes gab, wird Ihnen Trost und Stärie in

schweren Stunden sein!

TATHTTeH

Th-
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Der Chef der Sicherheitspolizei
Berlin, den 14. Januar 43
und des SD
IV D 2 c - 450/42 g 81
Seheim!
An alle
Höheren H- und Polizeiführer
Befehlshaber der Sicherheitspol Büra
und des SD
in
1
Inspekteure der Sicherheitspolizei
1.
und des SD
Ein_
22. JAN. 1943
Kommandeure der Sicherheitspolizei
und des SD
den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei
und des SD
für den Bereich des militärischen Befehlshabers
Belgien in Brüssel
alle
Staatspolizei-leit-stellen
Nachrichtlich
dem Amt I (12 Stück für I B 3)
dem Amt II (2 Stüek für II A 1)
dem Amt IV (je 1 Stück für alle Referate ausser IV C 1),
Betrifft: Durchführungsbestimmungen für Exekutionen.
Bezug:
Erlass vom 17.lo.1940 - B.Nr. IV 43o8/40 geheim - .
Anlagen: 1 - nachgeheftet -
Anbei übersende ich Abdruck der neugefassten Durchfüh-
rungsbestimmungen für Exekutionen zur genauesten Beachtung.
Die bisher geltenden Durchführungsbestimmungen, die mit Er-
lass vom 17.lo.1940 - B.Nr: 1V 43o8/4o g - übersandt wurden,
sowie die ergänzenden Runderlasse vom lo.l2.1940 - S IV D 2 a -
3382/40 - und vom 18.7.1942 - IV D 2 - 24o/42 gRs. - 4 - wer-
den hiermit aufgehoben. Die dort vorhandenen Stücke dieser Er-
lasse sind unter Beachtung der bestehenden Vorschriften zu ver-
nichten.
In Vertretung:
gez.Müller.
Beglaubigt:
citee Fragans
ecelene
a
eiangestellte.
Der Chef der Sicherhelts
uticen
volle nd des 50.
888/0
na.
116
aod
C.S.FF-3/43
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Der Reichstührer-

Berlin Sw 1l, den 6. Januar 1943

una

Chef der Deutschen Polizei

Gebeim!

S IV D 2 - 450/42 g - 81 -

Exekutionen,

I.

Vorbehandlung.

a) Alle Sonderbehandlungsfälle sind ebenso gründlich wie beschleu-

nigt zu bearbeiten. Der Tatbestand ist in klarer, knapper

Form darzustellen. Gründe, die einer Exekution entgegenste-

hen, sind anzugeben.

b) Bei Fremdvölkischen sind die Sondererlasse zu beachten, nach

denen zum Teil besondere Unterlagen beizufügen sind (Beur-

teilung über Eindeutschungsfähigkeit usw.).

c) Sonderbehandlungsvorschläge für Deutsche und Angehörige stam-

mesgleicher Rassen müssen Angaben über die Familienverhält-

nisse (Zahl der Kinder), den Beruf sowie das politische und

kriminelle Vorleben enthalten. Ferner sind beizufügen:

l. ein neueres Lichtbild,

2. eine charakterliche Beurteilung,

3. ein auf den neuesten Stand gebrachter Strafregister-

auszug.

II.

Befehlsdurchgabe.

a) Die Anordnung der Exekution erfolgt mittels Schnellbriefes

oder FS an die zuständige Staatspolizei-leit-stelle bezw. den

Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD. Diese Dienst-

stelle hat von der Anordnung zu verständigen:

1. den Höheren 4- und Polizeiführer,

2. den Befehlshaber bezw. den Inspekteur der Sicher-

heitspolizei und des SD.

Die Anordnung wird gezeichnet vom Chef des Amtes IV des RSHA.

oder von einem besonders Beauftragten.

b) Falls die Exekution im KL durchgeführt wird, setzt sich die

Staatspolizei-leit-stelle unverzüglich mit dem Lagerkomman-

danten in Verbindung und teilt den Zeitpunkt der Überstellung

des Häftlings mit. Gleichzeitig leitet sie diesem eine beglau-

bigte Abschrift der Exekutionsanordnung zu.

c) Bestätigte Standgerichtsurteile sind auf Antrag des Leiters

der Dienststelle des Standgerichtes auch ohne Weisung des

RSHA, zu vollziehen,
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III.

Durchführung der Exekutionen.

Die Exekutionen erfolgen bei deutschen Häftlingen in der Regel

im KL., und zwar grundsätzlich im Lager, das dem Haftort des

Delinquenten am nächsten liegt. Bei ausländischen Häftlingen

werden sie aus Abschreckungsgründen auch in der Nähe des Tat-

ortes vorgenommen.

A) Exekution im Lager.

a) Der Exekution haben beizuwohnen:

Der Lagerkommandant öder ein von ihm beauftragter W-Führer,

der Lagerarzt.

b) Die Erschiessungen erfolgen an einer besonders bestimmten

Stelle des Lagers, und zwar im Abstand von etwa 2 Metern

von dem Kugelfang. Der Delinquent ist zu befragen, ob er

mit dem Gesicht oder dem Rücken gegen die Wand stehen will.

Die Erschiessung wird unter dem Befehl eines H-Unter-

sturmführers oderio'Scharführers von mindestens 6 4-Männern

ausgeführt, die etwa 5 Schritte von dem Verurteilten ent-

fernt aufzustellen sind.

c) Erhängungen sind durch einen Schutzhäftling durchzuführen.

Sie haben so zu erfolgen, dass ein Versagen der mechani-

schen Einrichtungen ausgeschlossen ist. Der Schutzhäft-

ling erhält für den Vollzug 3 Zigaretten.

d) Kurz vor der Exekution ist dem Delinquenten in Gegen-

wart der beteiligten W-Männer vom Lagerkommandanten bezw.

dessen beauftragten i-Führer zu eröffnen, dass er exeku-

tiert wird. Die Bekanntgabe hat etwa in folgender Form zu

erfolgen:

" Der Delinquent hat das und das getan und da-

mit wegen seines Verbrechens sein Leben ver-

wirkt. Zum Schutze von Volk und Reich ist er

vom Leben zum Tode zu befördern. Das Urteil

werde vollstreckt."

e) Dem Delinquenten sind vertretbare Wünsche möglichst zu

erfüllen.

f) Lichtbilder oder Fålme dürfen von der Durchführung der

Exekution nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen

meiner

49165

109-5-110



3

2

meiner besonderen Genehmigung.

g) Nach der Exekution bestätigt der Lagerarzt schrift-

lich den eingetretenen Tod (mit Zeitangabe). Dem

Reichssicherheitshauptamt - Amt IV - ist sofort fern-

schriftlich kurze Vollzugsmeldung zu erstatten. Eine

Übermittlung des Exekutionsprotokolls oder der Todes-

bescheinigung ist in Zukunft nicht mehr erforderlich.

Diese sind bei der exekutierenden Stelle aufzubewah-

ren.

h) Nach jeder Exekution sind die daran beteiligten

i-Männer bezw. Beamten durch den Lagerkommandanten

oder den von ihm beauftragten 4-Führer über die Recht--

mässigkeit der Exekution aufzuklären und in ihrer in-

neren Haltung so zu beeinflussen, dass sie keinen Scha

den nehmen. Hierbei ist die Notwendigkeit der Aus-

merzung aller solcher Elemente im Interesse der

Volksgemeinschaft besonders hervorzuheben.

Die Aufklärung ist intwirklich kameradschaftli-

cher Weise vorzunehmen, Sie kann von Zeit zu Zeit in

Form eines kameradschaftlichen Beisammenseins erfol-

&

gen.

B. Exekution ausserhalb des Lagers.

a) Der Exekution haben beizuwohnen:

Der Leiter der Staatspolizei-leitstelle oder ein von

ihm beauftragter W-Führer seiner Dienststelle,

. ein Amts- oder -Arzt.

b) Die Exekutionen sind an einem geeigneten, von aussen

nicht einzusehenden Orte (Steinbruch, Waldstück usw.)

vorzunehmen. Innerhalb von Dörfern, Gehöften usw.

werden sie nur in besonders bestimmten Ausnahmefällen

vollzogen. Bei der Auswahl des Exekutionsplatzes sind

nach Möglichkeit die Anregungen des zuständigen Bür-

germeisters und Ortsgruppenleiters sowie berechtigte

Bedenken der Grundstückseigentümer zu berücksichtigen.

Bei
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Bei der Durchführung der Exekution ist die Öffentlich-

keit auszuschliessen, falls keine andere Weisung vorliegt.

Jedoeh bestehen gegen die Teilnahme von Vertretern der un-

mittelbar beteiligten Dienststellen von Partei und Staat

keine Bedenken. Die Zahl der teilnehmenden Personen ist

möglichst niedrig zu halten. Zur Absperrung und Sicherung

des Richtplatzes sowie zur Begleitung des Delinquenten

sind Kräfte der Ordnungspolizei erforderlichenfalls anzu-

fordern. Eine Begleitung durch M-Führer hat zu unterblei-

ben

Bei der Exekution von polnischen Zivilarbeitern und

Arbeitskräften aus dem altsowjetischen Gebiet (Ostarbeiter)

sind - sofern nicht im Einzelfall eine andere Anordnung

ergeht oder sonstige wichtige Gründe vorliegen (z.B, drin-

gende Erntearbeiten) - die in der Umgebung eingesetzten

Arbeitskräfte der gleichen Volksgruppe nach erfolgter

Hinrichtung am Galgen vorbeizuführen und auf die Folgen

eines Verstosses gegen die gegebenen Vorschriften hinzu-

weisen.

c) Die Erhängung ist durch Schutzhäftlinge, bei fremdvölki-

schen Arbeitern durch Angehörige möglichst der gleichen

Volksgruppe, zu vollziehen. Die Schutzhäftlinge erhal-

ten für den Vollzug je 3 Zigartten.

d)bis f)

Das unter 3 A d) bis f) Gesagte gilt sinngemäss.

g)

Nach der Exekution stellt der Amts- oder M-Arzt eine To-

desbescheinigung aus, Das zuständige Standesamt ist

schriftlich über den Tod zu unterrichten. Jedoch ist die

Todesursache nicht einzutragen.

Dem Reichssicherheitshauptamt - Amt IV - ist fern-

schriftlich Vollzugsmeldung zu erstatten.

Diese Meldung hat in kürzester Form zu enthalten:

l, Ort der Exekution,

2. Volkszugehörigkeit der vollziehenden Personen,

3. Aufnahme der Exekution durch die Bevölkerung.

h) Das unter 3 A h) Gesegte gilt sinngemäss.

Die Aufklärung und Betreuung der beteiligten W-Männer

bezw, Beamten hat durch den Stapoleiter oder den von ihm

be-

49164
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beauftragten 4-Führer zu erfolgen.

IV, Weitere Massnahmen.

a) Der verantwortliche Dienststellenleiter hat nach

pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden, ob die

Leiche dem nächsten Krematorium zur Verbrennung

zu überweisen oder der nächsten Universitätsklinik

(Anatomie) zur Verfügung zu stellen ist. Falls

die Überführung der Leiche in das nächste Krema-

torium oder die nächste Anatomie nur unter grossem

Benzinverbrauch möglich ist, bestehen gegen die Be-

erdigung auf einem Judenfriedhof oder in der

Selbstmörderecke eines grossen Friedhofes keine

Bedenken.

Die entstehenden Kosten trägt die Geheime Staats-

polizei,

b) Die Verständigung der Angehörigen erfolgt grund-

sätzlich erst nach Durchführung der Exekution

durch die örtlich und sachlich zuständige Staats-

polizei-leit-stelle.

In den Fällen, bei denen es sich um kriminelle

Verbrecher handelt, benachrichtigt die Staats-

polizei-leit-stelle die sachlich zuständige

Kriminalpolizei-leit-stelle, die ihrerseits die

Verständigung der Angehörigen zu veranlassen hat.

Wohnen die Angehörigen des Exekutierten nicht im

Reichsgebiet oder handelt es sich um in den ein-

gegliederten Ostgebieten wohnende Polen, übernimmt

das RSHA die evtl, erforderliche Verständigung.

Bei Ostarbeitern unterrichtet die zuständige

Staatspolizei-leit-stelle das Arbeitsamt mit dem

Hinweis, dass den Angehörigen die Todesursache

nicht bekanntzugeben ist,

Der Inhalt der Verständigung deckt sich mit

der gegebenenfalls herausgegebenen Pressenotiz.

c)
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Ist der Exekutierte ein Deutscher, hat:sich die Staats-

polizei- bezw. Kriminalpolizei-leit-stelle erforder-

lichenfalls sofort mit den zuständigen Stellen der NSV.

Frauenschaft usw. zum Zwecke der Betreuung der Hinter-

bliebenen in Verbindung zu setzen.

V.

Presseveröffentlichungen.

Presseveröffentlichungen finden in der Regel nicht statt,

In besonderen Fällen ist ein entsprechender Antrag zugleich

mit dem Sonderbehandlungsvorschlag einzureichen.

VI.

Geltungsbereich.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten für das gesamte Reichs-

gebiet und das Protektorat, sowie für das Elsass, Lothringen

und Luxemburg. Von den übrigen Dienststellen sind die Be-

stimmungen nur insoweit anzuwenden, als es die besonderen

örtlichen Verhältnisse zulassen. Der jeweils verantwortliche

4-Führer hat jedoch dafür zu sorgen, dass bei aller notwen-

digen Härte keinerlei Brutalitäten vorkommen.

gez. H. H i m m le r.

Beglaubigt:

LSDUU

Der Chef der Gigudefts-

S

nen

230

vollel umd des 60.

116

na.
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Karisbader

Sudetendeutsche

Tageszeitung

Verlags- und Druckerei-G. m. b. h.

Zweigniederlassung Karlsbad, Postfach 104

Amtliche Tages-

Verkündungsblatt

Fernruf: Sammelnummer 4O12

zeitung der NŠDAP.

der Behörden im

Gau Sudetenland

Regierungsbez. Eger

Bankkonto: Dresdner Bank, Karlsbad

Buto D>3

0

KARLSBADbaenb

l'Behman uau mahctn

Schriftleitung F/G.

Eing.: 12.MAI 1943

Herrn

Ministerialrat Dr. G ie s,

ersönlicher Referent beimrsteebeseletar

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

Pra_g

Czernin - Palais.

3

Sehr geehrter Herr Ministerialrat !

Ich danke Ihnen für die Vorlage der Ermitt=

ungen des Sicherheistdienstes,SD Leitabschnitt

Prag, in die ich mit grossen Interesse Einblick

genommen habe. Wunschgemäss reiche ich Ihnen das

riginalschreiben des SD - Leitab■chnitts im ein=

geschriebenen Brief zurtick.

iπftT

Yorruk.

1Beilage.

A

7

S/0

St.S.TF-4a/43

R 0165 31 42



Sicherheitsdienst des Reichsführers-4

Prag-Bubentsch,

den 9.3.1943

SD-Leitabschnitt Prag

Sachsenweg

Fernsprecher 774-44

PA 11.000

Neuer Forniui: Czomin 770-61.

III AK

An den

Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4-Obersturmbannführer pr. G e:S. .. 

Prag.

1

-

ia bn a1

C

10.MRZ.1943

Betr.: S c h u l z , Antonie, geb. s te m b r o k,

geb.16.1.1896 in Turn bei Teplitz-Schönau, Reichs-

deutsche,

wohnhaft Prag I/695, Fischmarkt 21.

Vorg.: Dort - St.S. V F - 4/43 vom 4.2.1943.

/n1d

Die S c h u l z ist mit dem Juden Karl Israel

Schulz, der vor kurzem abtransportiert wurde, verheiratet

und wohnt bei der jüdischen Familie Mohr. Die deutsche

Staatszugehörigkeit besitzt sie erst seit Ende 1942.

In politischer Hinsicht ist die Sch. bisher nicht

hervorgetreten. In charakterlicher Beziehung geniesst sie

jedoch keinen guten Ruf. Sie ist ehemalige Artistin und

hält sich oft nächtelang ausserhalb ihrer Wohnung auf,

Staats- und kriminalpolizeilich ist sie bisher nicht in

Erscheinung getreten.

Ihr Ehemann versuchte sich früher in verschiedenen

Berufszweigen. Er war Vertreter und hatte zuletzt vorüber-

gehend ein "Bankgeschäft". Wegen Betrugs usw. wurde er

mehrmals angezeigt. An Vorstrafen konnten folgende fest-

gestellt werden: Im: Jahre 1934 wegen Hazardspiels nach

§ 522 zu 150.- K Strafe bezw. 5 Tagen Arrest, im Jahre

1937 wegen Diebstahls nach § 461 zu 5 Tagen verschärften

Arrest.

I.A.

4-Obersturmführer.

VF4a 43

141
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4. Mai 1943.

St.S. V P - 4a/43

 1.) Persönlich 1

An Herrn

Hauptschriftleiter Frank,

Karlsbad - Drahowitz.

Sehr geehrter Parteigenosse Frank !

      d 

 S 

Amtsstelle als Verwandte des Herrn Staatasckz

stellig geworden sei. Der Herr Staatssekretär a

Prau Schulz Ermittlungen anstellen lasses. Dea Se i

mit dem Ergebnis der Ermittlungen leit ieh Iakes ge

Rückgabe im Auftrage des Herrn Staatssskretärs 

ligen Einsichtnahme zu.

Heil

Ihr

Ministerialrat.

2.) Wv. am 4.6.1943 bei dem Unterzeichner.



St.S. V P - 4/43.

Prag, den 4. Pe ruer 1943

1943

Me

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

Persönlich!

4-Sturmbannführer Jacobi.

Eine Frau nanens Antonie Schulz, Prag I, Fleiechmarktgasse

21, ist an Amtsstelle unter Berufung auf ihre Zugehörigkeit

zu einer Panilie Gutwald als Verwandte von -Gruppenführer

Frank voretellig geworden, Gruppenführer Prenk wüinscht die

sofortige Vorlage einea Rufberichtes über Prsu Schulz. wie

ich aus einen Ferngespräch mit Hauptschriftleiter Fränk,

Karlabad-Drahowitz, den Bruder von Gruppen threr Prank, ent-

nommen habe, iat Frau Schulz eine weitläufige Veryandte sej-

ner Frau, mit der diese keine Fühlung gehabt habe

31

Schulz selbst macht ainen ungünatigen Eindruck.

Frank legt deshalb Wert darauf, daß der Be:icht d

lich getroffenen Feststellungen wiedergibt. Für die ei ar

chende weitere Veranlassung bin ich zu Danl verbunden,

4-Obersturmbernführer.

8

2.) wv. am 20.2.1943 bei dem Unterzeichner.

20.2-43



St.S. V P - 8 a/43.

Prag, den 21. August 1943.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

AN

a) Herrn Dr.Bertsch

und

2 1. VII 1943

b) Herrn General Reinefarth.

Nach neueriichen Weisungen muß der Empfängerkreis der

sogenannten SD-Tagesberichte eingeschränkt werden. Ich

gebe hiervon Kenntnis und stelle Ihnen das mir jeweils

zugehende Exemplar der Tagesberichte an Antsstelle zur

Einsichtnahme zur Verfügung.

VIII, 1943

2.)

Durchschrift an

-Obersturmbannführer Jacobi

zur Kenntnis.

0106

50166

3.) Z.d.A.
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St.S. V F - 8/43 g.

Prag, den 18. Februar 1943.

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

1943

M

18. 11.

4-Sturmbannführer Jacobi.

Hiernit sende ich den Tagesberichtverteiler, der I-Gruppen-

führer Prank vorgelegen hat, zurück. Gruppenführer Frank ist

der Auffassung, daß in den Fällen 4, 6, 8, 10 und 13 die

Zustellung des Tagesberichtes entfallen könne. In den Fäl-

len 15 sowie 24 bis 26 stellt Gruppenführer Frank die Ent-

scheidung anhein. In den ersten Fällen könne - nach der An-

sicht von Gruppenführer Frank - els Begründung angeführt

werden, daf nach einer neuerlichen Entscheidung des Reichs-

sicherheitshauptantes die Abgabe der Tagesberichte nicht

mehr möglich aei. Pilr die entsprechende weitere Veranlassung

bin ich zu Dank verbunden.

-Obersturmbannführe:.

2.) Z.d.A.



hv
Sicherheitsdienst RF4
Prag-Bubentich, den 15.2.1943.
gD-Leitabschnitt Prag
Sachlenwveg
Ferniprecher 77444
III - SA 75
L
aatsfek i:s
An den
1
ia
Madsen
Herrn Staatssekretär
4-Gruppenführer K.H. F r a n k,
Ei
18. FEB. 1943
Prag.
Betr.: Elsässer und Luxemburger als Defaitisten.
Vorg.: Ohne.
Anlg.: 1.
Anliegend wird in Abschrift mit der Bitte um Kenntnisnahme eine
hier eingegangene und an den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichs-
protektor weitergegebene Meldung über eine defaitistische Hgltung
einzelner Elsässer und Luxemburger, die z.Zt. in Laun als Rekru-
ten ausgebildet werden, übersandt.
davi
W.B, oe.
\
2/6
J.α.d
/35s.43
.rF-9/43



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

IV

und des SD

Prag, den15.2.

..1943

XIX, Kaßanienallee 19

III - SA 75

Tgb. Nr. B. D. S.

Bitte bei der Antwort vorsehendes Geschdftszeichen und Datum anzugeben.

An den

Wehrmachtbevollmächtigten

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren,

Herrn Generalleutnant T o u s s a i n t,

Prag XIX.

Platz der Wehrnacht.

Betr.: Elsässer und Luxemburger als Defaitisten.

Vorg. Ohne.

Hier ging folgende Meldung ein:

Im Januar 1943 wurden dem Wehrmachtstandort Laun (Nordböhmen)

neue Rekruten zugewiesen (Grenadier-Ausbildungs-Bataillon 213

Unter diesen befand sich auch eine Gruppe von rund 20 Rekru-

ten aus dem Elsaß oder aus Luxemburg, die nur französisch

sprachen, weil sie nicht deutsch können,und offensichtlich

ihre Abneigung gegen den deutschen Wehrdienst zeigten. Schon

in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Laun schrieb einer

dieser Rekruten in seiner Post, daß "die Leute hier (womit

er die Tschechen meint) ebenso unterdrückt werden wie seine

Heimatleute". Während der Ausbildung sind angeblich zwei

dieser Rekruten desertiert, die bisher noch nicht wieder er-

griffen werden konnten. Zwei andere verweigerten die Ablegung

des Eides und*erklärten, den Eid mit ihrer Gesinnung nicht

vereinbaren zu können. Erst nach entsprechendem Zureden sei-

tens des Kommandeurs ließen sie sich schließlich doch verei-

digen.

Innerhalb der tschechischen Bevölkerung Launs wurden dese

Tatsachen bekannt und sind Gegenstand vieler Gespräche, wobe

sie imZuge der gegenwärtigen Stimmung als Auflösungserschei-

nungen der deutschen Wehrnacht gewertet werden.

b.w.
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Es konnte beobachtet werden, daß in Geschäften, besonders

aber bei Friseuren, die Rekruten von den Tschechen in ge-

schickter Art und Weise über ihre Stimmung und Meinung aus-

gefragt werden. Jede Außerung wird dann sofort entsprechend

tendenziös ungestaltet und weiter verbreitet.
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